
Jahresabschluss 2023 des Kämmereihaushaltes der Stadt Bad Wildbad 
 
Der Jahresabschluss der Stadt Bad Wildbad für das Haushaltsjahr 2023 wurde mit Beschluss des 
Gemeinderates vom 22. Juli 2025 festgestellt. In der Sitzung wurde auch der erstellte 
Beteiligungsbericht 2023 der Stadt Bad Wildbad öffentlich bekannt gegeben. 
Der vom Gemeinderat gefasste Feststellungsbeschluss wird hiermit gemäß § 95 b Gemeindeordnung 
(GemO) ortsüblich bekannt gegeben.  
Der Gemeinderat anerkennt den Jahresabschluss der Stadt Bad Wildbad für das Haushaltsjahr 2023 
in der von der Finanzverwaltung gefertigten Fassung und stellt das Jahresergebnis wie folgt fest: 
 
Feststellungsbeschluss des Jahresabschlusses 2023 nach § 95 b Abs. 1 
Gemeindeordnung Baden-Württemberg 
 
Aufgrund von § 95 b der Gemeindeordnung Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am  
22. Juli 2025 den Jahresabschluss des Kämmereihaushaltes der Stadt für das Jahr 2023 mit folgenden 
Werten fest: 
 
1. Ergebnisrechnung     
1.1 Summe der ordentlichen Erträge + 38.815.365,18 € 

1.2 Summe der ordentlichen Aufwendungen ./. 34.290.844,98 € 

1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1. und 1.2.) = 4.524.520,20 € 

1.4 Außerordentliche Erträge + 18.642,33 € 

1.5 Außerordentliche Aufwendungen ./. 3.833,50 € 

1.6 Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) = 14.808,83 € 

1.7 Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) = 4.539.329,03 € 

    
2. Finanzrechnung     
2.1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit + 37.048.923,62 € 

2.2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ./. 31.838.906,49 € 
2.3 

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung 
(Saldo aus 2.1 und 2.2) = 5.210.017,13 € 

2.4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit + 4.775.664,51 € 

2.5 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ./. 5.672.952,14 € 
2.6 

Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit  
(Saldo aus 2.4 und 2.5) = -897.287,63 € 

2.7 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) = 4.312.729,50 € 

2.8 Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit + 6.000.000,00 € 

2.9 Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ./. 1.445.745,92 € 
2.10 

Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit  
(Saldo aus 2.8 und 2.9) = 4.554.254,08 € 

2.11 
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres 
(Saldo aus 2.7 und 2.10) = 8.866.983,58 € 

2.12 
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf  
aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen + -13.907.237,31 € 

2.13 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln = 7.361.402,92 € 

2.14 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12) = -5.040.253,73 € 

2.15 
Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres  
(Saldo aus 2.13 und 2.14) = 2.321.149,19 € 



    

3. Bilanz     
3.1 Immaterielles Vermögen + 65.562,54 € 

3.2 Sachvermögen + 75.700.713,16 € 

3.3 Finanzvermögen + 32.589.425,34 € 

3.4 Abgrenzungsposten + 1.056.704,14 € 

3.5 Nettoposition + 0,00 € 

3.6 Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5) = 109.412.405,18 € 

3.7 Basiskapital + 38.714.572,38 € 

3.8 Rücklagen + 20.137.776,72 € 

3.9 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses + 0,00 € 

3.10 Sonderposten + 22.636.101,89 € 

3.11 Rückstellungen + 1.021.000,38 € 

3.12 Verbindlichkeiten + 25.000.172,70 € 

3.13 Passive Rechnungsabgrenzungsposten + 1.902.781,11 € 

3.14 Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13) = 109.412.405,18 € 
 
 



 
 
Der Beschluss des Gemeinderates vom 22. Juli 2025 über die Feststellung des Jahresabschlusses 2023 
der Stadt Bad Wildbad wird nachstehend durch den Abdruck des vollen Wortlauts öffentlich bekannt 
gemacht. 
 
Der Jahresabschluss 2023 der Stadt Bad Wildbad sowie der Beteiligungsbericht zum 31.12.2023 wird 
zur Einsichtnahme auf der Internetseite der Stadt Bad Wildbad unter dem Stichwort Ortsrecht und 
hier unter Finanzen und Steuern/Jahresabschlüsse bereitgestellt. Er steht dort mindestens bis zur 
Bekanntgabe des nächsten Jahresabschlusses zur Verfügung.   
 

² es müssen nur die Zeilen abgedruckt werden, in denen ein Sachverhalt darzustellen ist.
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Vorjahr Haus hal ts jahr

Zuführung zur Rücklage aus  Überschüssen 
des  Sonderergebnisses

Verrechnung eines  Fehlbetrags  beim Sonder-
ergebni s mit der Rücklage aus  Überschüssen 
des  Sonderergebnisses

Verrechnung eines  Fehlbetrags  beim Sonder-
ergebni s mit dem Bas iskapi ta l

1

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen
(§ 49 Absatz 3 Satz 4 i.V.m. § 2 Absatz 1 Nr. 25 bis 35 GemHVO)

12.328,53  5.987,03

1. beim ordentlichen Ergebnis

Zuführung zur Rücklage aus  Überschüssen 
des  ordentl ichen Ergebnisses

2.463.696,43  3.158.170,66  1.833.649,87  

1.7 Fehlbetragsvortrag auf das  ordentl i che 
Ergebnis  folgender Hausha lts jahre

1.5
Verwendung des  Überschusses  des  Sonderer-
gebnisses  zum Ausgl eich des  ordentl ichen 
Ergebnisses

1.6
Verrechnung eines  Fehlbetrags  beim 
ordentl ichen Ergebni s  mi t der Rücklage aus  
Überschüssen des  Sonderergebnisses

1.8 Verrechnung eines  Fehlbetrags  beim 
ordentl ichen Ergebni s  mi t dem Bas iskapita l

1.4 Entnahme aus  der Rücklage aus  
Überschüssen des  ordentl i chen Ergebnisses

4.524.520,20

1.3
Minderung des  Bas i skapita ls  nach Artikel  13 
Abs. 6 des  Ges etzes  zur Reform des  
Gemei ndehaushalts rechts

Abdeckung von Fehlbeträgen aus  Vorjahren 
aus  dem ordentl ichen Ergebnis

2 3

Detai l l ierte Darstel lung der Behandlung von 
Überschüssen und Fehl beträgen ²

2.3

2.1

2.2

1.2

1.1

2. beim Sonderergebnis
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